
Gemeinde Arlesheim  [Geschäftsnummer]

Arbeitsversion

Verordnung zum Abwasserreglement
(Abwasserverordnung)

Vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: 7.4-3.1
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Gemeinderat Arlesheim,

gestützt auf § 70a Abs. 1 lit. a des Gemeindegesetztes, in Ergänzung zum 
Wasserreglement vom 23.06.2022,

beschliesst:

I.

1 Gebühren für Abwasser

§  1 Indexierung der Gebühren

1 Die einmaligen Gebühren und die jährlichen Wassergebühren sind inde-
xiert.  Als Index gilt  der gesamt-schweizerische Baupreisindex Tiefbau ge-
mäss dem Bundesamt für Statistik, Basis Oktober 2020 (Index 100), Stand 
April 2021 = Index 101.1. Anpassungen der Gebühren an den Indexstand 
werden periodisch durch den Gemeinderat geprüft und festgelegt.

§  2 Gebühren (exkl. MwSt.)

1 Einmalige Anschlussgebühren:

a. Nutzungsart Wohnen, pro SVGW-Belastungswert: CHF 750.00
b. Alle übrigen Nutzungsarten, pro SVGW-Belastungs-

wert: CHF 1'200.00
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2 Jährliche Abwassergebühren:

a. Grundgebühr Schmutzwasser, pro Wasserzähler:
1. 20mm ¾": CHF 42.00
2. 25mm 1": CHF 46.00
3. 32mm 1¼": CHF 48.00
4. 40mm 1½": CHF 78.00
5. 50mm 2": CHF 102.00
6. > 50mm 2": CHF 500.00

b. Grundgebühr Regenwasser (falls eine Fläche an die 
Kanalisation angeschlossen ist): CHF 25.00

c. Abwassergebühr für verbrauchtes Trink- und Brauch-
wasser, pro m³ Wasser: CHF 1.50

3 Besondere Dienstleistungen:

a. Technische Beratung: nach Aufwand
b. Festlegung der Belastungswerte / Zählergrösse: nach Aufwand
c. Anschlussbewilligung: nach Aufwand
d. Kontrollen: nach Aufwand
4 Stundenansätze

a. Leiter / Leiterin Tiefbau CHF 157.00

§  3 Verzugszinsen

1 Der Zinssatz entspricht demjenigen für Verzugszinsen bei der Gemeinde-
steuer.

§  4 Belastungswerte (Loading Unit – LU) nach SVGW (Stand 2013)

1 Ein Belastungswert entspricht einem Durchfluss von 0.1 Liter pro Sekunde. 
Mit dem Belastungswert als Bemessungsgrundlage der Anschlussgebühren 
wird das Verursacherprinzip berücksichtigt. Werden viele bzw. grosse Arma-
turen und Apparate montiert, steigt der gleichzeitig mögliche Wasserbezug. 
Diese höhere Momentbelastung der Infrastrukturen der Wasserversorgung 
hat höhere Anschlussgebühren  zur Folge.  In  der Tabelle  sind die Belas-
tungswerte von Armaturen und Apparaten aufgeführt.

Verwendungszweck; Anschlüsse DN 15 (½") Belastungswert (Loading Unit – LU)

WC-Spülkasten, Getränkeautomat 1

Waschtisch, Waschrinne, Bidet, Coiffeurbrause 2

Waschtisch, Waschrinne nur kalt 1

Haushaltgeschirrspülmaschine 1

2



Gemeinde Arlesheim [Geschäftsnummer]

Verwendungszweck; Anschlüsse DN 15 (½") Belastungswert (Loading Unit – LU)

Haushaltwaschautomat 2

Entnahmearmatur für Balkon 2

Dusche, Spülbecken, Waschtrog, Ausgussbecken, 
Stand- und Wandausguss

4

Dusche, Waschtrog nur kalt 2

Urinoir-Spülung automatisch 3

Badewanne 6

Entnahmearmatur für Garten und Garage 5

2 Für andere Anschlüsse gilt die Umrechnung: 0.1 l/s = 1 LU.

2 Anpassung privater Abwasseranlagen (§ 11 Absatz 2 
Abwasserreglement)

§  5 Verhältnismässigkeit

1 Eine Anpassung der privaten Abwasseranlagen wird dann als verhältnis-
mässig erachtet, wenn der An- oder Umbau bewilligungspflichtige Änderun-
gen auslöst und der für die Anpassung der privaten Abwasseranlagen benö-
tigte Aufwand weniger als 20% des Kostenaufwands für den gesamten An- 
oder Umbau beträgt.

§  6 Sauberwasseranschluss

1 Im Zuge der Erstellung einer öffentlichen Sauberwasserleitung erstellt die 
Gemeinde auf ihre Kosten und im Auftrag der Grundeigentümerschaft  die 
Sauberwasseranschlussleitung mit Schacht zu den privaten Grundstücken 
bis max. 3 m hinter die Parzellengrenze, soweit dies mit normalem Aufwand 
möglich ist.
2 Nach Anschluss der Liegenschaft geht die Leitung mit Schacht (Hausan-
schluss) in das Eigentum der Grundeigentümerschaft über.

II.

Keine Fremdänderungen.
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III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese  Verordnung  tritt  am selben  Tag  wie  das  Abwasserreglement  vom 
23.06.2022 (SGS Arlesheim 7.4.-3) in Kraft.

Arlesheim, ...

Der Gemeindepräsident: Markus Eigenmann
Die Gemeindeverwalterin: Katrin Bartels

4


